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 Veröffentlicht am 24.06.1997

Norm

ZPO §237 A

Rechtssatz

Im bloßen Stillschweigen zur Zustellung eines Schriftsatzes der klagenden Partei, mit der diese die Zurücknahme der

Klage (ohne Anspruchsverzicht) erklärte, ist eine konkludente Zustimmung der beklagten Partei zur Klagsrücknahme

jedenfalls für sich genommen nicht zu erblicken.
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